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Im vorliegenden Fall sind die Voraussetzungen für das beschleunigte Verfahren gegeben.  
 
Die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Grundfläche beträgt mit ca. 1.500 m² (GRZ 
0,3 bzw. 0,4) deutlich weniger als 20.000 m². 
 
Im beschleunigten Verfahren werden die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB (keine Umweltprüfung, kein Umweltbericht) angewendet. 
Zu erwartende Eingriffe gelten als im Sinne des § 1a Abs.3 Satz 5 BauGB als vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig.  
 
 
4.4 Umweltbelange und Artenschutz 
 
Das beschleunigte Verfahren befreit zwar vom Verfahren der Umweltprüfung und einer all-
gemeinen Kompensationsverpflichtung, nicht aber von der Pflicht, die Umweltbelange in der 
Abwägung zu berücksichtigen: Das Festsetzungskonzept der Innenbereichsatzung zur Be-
rücksichtigung von Umweltbelangen wird beibehalten. Es werden insbesondere Festsetzun-
gen zur Bepflanzung und Begrünung auf den Baugrundstücken getroffen, mit denen deutli-
che Minimierungseffekte erzielt werden. 
 
Im Rahmen der Bebauungsplanaufstellung ist auch der besondere Artenschutz nach § 44 
BNatSchG abzuarbeiten, der bestimmte Verbote der Beeinträchtigung europarechtlich be-
sonders und streng geschützter Arten bzw. ihrer Lebensstätten beinhaltet. 
 
Zur Prüfung der Artenschutzbelange wurden die 6 von der Bebauungsplanung betroffenen 
Baugrundstücke im Dezember 2016 hinsichtlich potenzieller Habitatstrukturen - mit Eignung 
als Fortpflanzungsund Ruhestätte für Vertreter artenschutzrechtlich relevanter Tierarten 
(Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie, europäische Vogelarten nach Artikel 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie) - untersucht (Artenschutzrechtliche Vorprüfung, Büro Zieger-Machauer 
GmbH, Oberhausen-Rheinhausen vom 14. Februar 2018, siehe Anlage). 
 
Die Untersuchungen kommen zum Ergebnis, dass durch den Bebauungsplan "Östliche 
Sonnhalde" keine besonderen artenschutzrechtlichen Konflikte zu erwarten sind. Vertiefende 
artenschutzrechtliche Untersuchungen sind nicht erforderlich. Nach fachgutachterlicher Ein-
schätzung werden weder bei streng geschützten Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
noch bei europäischen Vogelarten Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG berührt, 
wenn Rodungsarbeiten im Winter erfolgen und bei Baumaßnahmen oder Gebäudeabbrü-
chen entsprechende Maßnahmen zur Überprüfung auf Lebensstätten und zum Schutz po-
tenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten beachtet werden: 
 
Bei Baumaßnahmen sind potenziell geeignete Habitatflächen auf Vorkommen der Zau-
neidechse vorsorglich zu überprüfen. Ggf. können im Nachweisfall artenschutzrechtlich rele-
vante Beeinträchtigungen der Art durch eine Vergrämung und einen Sperrzaun am Baufeld-
rand vermieden werden. Eventuell sind zudem vorgezogene artenschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich. 
 
Bei Gebäudeabbrüchen können unter Umständen Lebens- und Brutstätten besonders ge-
schützter Tierarten beeinträchtigt werden. Vor dem Abriss oder der Sanierung von Gebäu-
den ist daher zu überprüfen, ob sich Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten geschützter 
Arten im oder am Gebäude befinden. Bezüglich Fledermäuse muss vor Abbruchbeginn eine 
Gebäudeuntersuchung durch einen Fachgutachter und bei Verdachtsfällen ggf. eine Aus-
flugkontrolle direkt vor dem Abbruch des Gebäudes vorgenommen werden. 
 
Bei konkreten Hinweisen und überall dort, wo ein Vorkommen geschützter Arten nicht aus-
geschlossen werden, wie z. B. bei älteren, ungenutzten Gebäuden, fugenreichen Fassaden  


